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A. Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet

(§ 4 BauNVO)

WA

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen

des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den öffentlichen Gemeinbedarf,

Flächen für Sport- und Spielanlagen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf

Verkehrsflächen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

5.

10. Sonstige Planzeichen

Kerngebiet

(§ 6 BauNVO)

MK

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstige Bepflanzungen sowie Bindung

für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

8.

zu pflanzender Baum

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche   (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Grünflächen   (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

öffentliche Grünfläche

6.

Parkanlage

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze,

Garagen und Gemeinschaftsanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauNVO)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Gr/Fr/Lr

Stellplätze

2. Maß der baulichen Nutzung   (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl

(§ 16 BauNVO)

0,8

Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit

Fahrrecht zugunsten der Anwohner

Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz9.

Einzelanlagen (unbewegliche Kulturdenkmale), die dem

Denkmalschutz unterliegen

(§ 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 2/12 DSchG)

zu erhaltender Baum

Baulinie

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Geschoßflächenzahl

(§ 16 BauNVO)

1,5

Zahl der Vollgeschosse

(§ 16 BauNVO)

III

Schule

Flächen für Sport- und Spielanlagen

Sportanlagen

Straßenbegrenzungslinie

Ein- und Ausfahrtsbereich

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und 

Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen

im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9  Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Spielplatz

Tiefgarage

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Radweg

oberste Außenwandbegrenzung

(§ 16 BauNVO)

OAB

Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen oder für die

Gewinnung von Bodenschätzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

7.

Flächen für Aufschüttungen

Kindergarten

KIGA

nur Doppelhäuser und Hausgruppen zulässig

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

abweichende Bauweise

(§ 23 Abs. 3 BauNVO)

D/H

a

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

(§ 9 Nr. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

(§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Geschosszahlen

Maßnahme (siehe textliche Festsetzungen)

M 1

Besonderer Nutzungszweck von Flächen,

der durch besondere städtebauliche Gründe erforderlich wird

A

Wohnungspolitisches Konzept (siehe textliche Festsetzungen)

WK

P:\Amt61\ACAD\Archiv-B-Pläne-Heidelberg\00_Gesamtstadt\Konversion\US_Campbell_Mark-Twain\Planbearbeitung\CAD-Pläne\MTV Nord\20150717_BPlan_MTV-Nord_V1.dwg

SatzungsbeschlussÖffentliche Auslegung

Der Gemeinderat hat am __.__.201_ dem Entwurf

des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvor-

schriften sowie der Begründung, jeweils  in der

Fassung vom __.__.201_, zugestimmt und die

öffentliche Auslegung der Planunterlagen be-

schlossen.

Der Gemeinderat hat am __.__.201_ den Bebau-

ungsplan und die örtlichen Bauvorschriften als

Satzung sowie die Begründung gemäß § 10

BauGB i.V.m. § 4 GemO beschlossen.

Ausgefertigt:

Heidelberg, den __.__.201_

Oberbürgermeister

____________________

Die Durchführung des Anzeigeverfahrens / Ertei-

lung  der Genehmigung / Bekanntmachung der

Satzungsbeschlusses sowie der Hinweis, wo der

Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften

eingesehen werden können, wurden am

__.__.201_ im "stadtblatt" ortsüblich bekannt

gemacht.

Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvor-

schriften sind damit am __.__.201_ in Kraft

getreten.

Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften sowie Mängel des Abwägungs-

vorgangs

Präambel

Südstadt

Mark-Twain-Village - Nord

überein (Stand vom __.__.201_).

Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat hat am 14.03.2013 die Aufstel-

lung des Bebauungsplan "Südstadt - Mark-Twain-

Village" gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 20.03.2013

im "stadtblatt" (Heidelberger Amtsanzeiger) ge-

mäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt

gemacht.

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung

Nach Bekanntmachung am __.__.201_ im "stadt-

blatt" wurde die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-

gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom

__.__.201_ bis __.__.201_ durchgeführt.

Die Informationsveranstaltung fand am __.__.201_

statt.

Anzeige / Genehmigung Inkrafttreten

Stadtplanungsamt

____________________

Vermessungsamt

____________________

OB-Referat

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

OB-Referat

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Stadtplanungsamt

____________________

Oberbürgermeister

____________________

 Erster Bürgermeister
 Stadtplanungsamt

Nr. B-Plan:

Übersichtsplan

Oberbürgermeister

61.32.05.03.04Südstadt

Mark-Twain-Village - Nord

Vorentwurf 15. Juli 2015

M 1:10.000

Stadtplanungsamt

____________________

Der Entwurf des Bebauungsplans und der örtlichen

Bauvorschriften sowie der Begründung mit Um-

weltbericht und wesentlichen, bereits vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten

haben nach ortsüblicher Bekanntmachung am

__.__.201_ im "stadtblatt" in der Zeit vom

__.__.201_ bis __.__.201_ gemäß § 3 Abs. 2

BauGB öffentlich ausgelegen.

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvor-

schriften gemäß § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 und

Abs. 2 BauGB oder Mängel nach § 214 Abs. 3

BauGB wurden innerhalb eines Jahres seit

Bekanntmachung des Bebauungsplans und der

örtlichen Bauvorschriften gegenüber der Stadt

Heidelberg nicht geltend gemacht.

Vorentwurf

M. 1:1000M. 1:1000

Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften

Gesetzliche Grundlagen

mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen planungs- und bauordnungsrechtlichen

Vorschriften im Geltungsbereich außer Kraft.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2014), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 20.11.2014 (BGBl I S. 1748)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01. 1990 ( BGBl. I S.

132), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und

Gemeinden und zur weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S.

416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2014  (GBl. S. 501)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)  vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch

Art. 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten

und Gemeinden (BGBl. I S. 1509)

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)  in der Fassung der Neubekanntmachung vom

24.07.2000 (GBl.S. 581, ber.S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55)

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittel-

beseitigungsdienstes (VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst)  vom 21.12.2006 (GABl. S. 16), zuletzt

geändert durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Aufgaben des Kampfmittel-

beseitigungsdienstes vom 31.08.2013 (GABl. S. 342/343)

Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert  durch Gesetz vom

09.12.2014 (GABl. S. 686)

Aufgrund des § 1 Absatz 3 und des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748) in Verbindung

mit § 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber.

S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBl. S. 501) und in Verbindung mit § 4 der

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom

24.07.2000 (GBl. S.581, ber. GBl. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55), hat

der Gemeinderat der Stadt Heidelberg diesen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, den

nebenstehenden textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Variante 1Variante 2

Variante 3


